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DasVerdikt des Stimmvolkswar
klar:Knapp58Prozent sagtenan
der Urne Ja zur Abschaffung des
Eigenmietwerts. Damit endete
ein jahrelanger Zwist. Doch ab
wann der Eigenmietwert wirk-
lich nicht mehr bezahlt werden
muss, istweiterhinunklar. «Frü-
hestens 2028» hat die zuständi-
ge Bundesrätin Karin Keller-
Sutter am Abstimmungssonn-
tag gesagt.

«Frühestens 2030» fordert
nun die Konferenz der Gebirgs-
kantone. Sie hat sich in einem
Brief an das Eidgenössische Fi-
nanzdepartement gewandt.
Der Grund: Die Kantone benö-
tigen mehr Zeit für die Einfüh-
rung einer Objektsteuer auf
Zweitliegenschaften – dabei
werden Steuern auf Ferienwoh-
nungen erhoben. An eine sol-
che Option war die Abschaf-
fung des Eigenmietwerts ge-
koppelt. So sollen vor allem
Tourismuskantone eine Mög-
lichkeit erhalten, die Ausfälle
zu kompensieren, die durch
den Wegfall der Eigenmiet-
wertbesteuerung entstehen.

Kantone benötigen
«erhebliche» Vorlaufzeiten
«Die Einführung einer Objekt-
steuer ist rechtlich und politisch
wesentlich komplexer, als man
dies im Abstimmungskampf
wahrhaben wollte», sagt Fadri
Ramming, Generalsekretär der
Konferenz. Es gehe nicht um
Verzögerung, betont er. Eine
neue Steuer müsse rechtlich
sauber ins bestehende System
eingefügt werden, und der poli-
tische Prozess mit Parlaments-
debatte und allfälligen Volksab-
stimmungen bedinge «erhebli-
che Vorlaufzeiten».

Auch bei einer «zügigen
Gangart» brauchen diese Pro-
zesse länger, heisst es im Brief
an das Departement von Keller-
Sutter. Die Plenarversammlung
habe den Beschluss einstimmig
gefasst, mit dem Ziel, beim
BundummehrZeit zuersuchen.

Beim Finanzdepartement
will man sich auf Anfrage nicht
in die Karten blicken lassen. Zu-

Michael Graber

erst würden nun «praxisge-
mäss» die Finanzdirektoren an-
gehört undanschliessendwerde
weiter kommuniziert. Bereits
bei der Abstimmung hatten sich
die kantonalen Finanzdirekto-
ren und -direktorinnen (FDK)
mit deutlicher Mehrheit gegen
den Systemwechsel ausgespro-
chen – auch, weil sie Einnahme-
ausfälle befürchteten. Dement-
sprechend könnte sich das Inte-
resseaneinermöglichst raschen
Umsetzung im Rahmen halten.

Auch auf Basis der Rückmel-
dung der FDK werde anschlies-
sendderAntrag für denBundes-
rat ausgearbeitet, wie es beim
Finanzdepartement heisst. Vor-
gesehen sei, dass die Regierung
noch vor den Sommerferien da-
rüber entscheide. Die beiden
Wohneigentumsvorlagen – also
die Abschaffung des Eigenmiet-
werts und die Einführung einer
Möglichkeit, auf Zweitliegen-
schaften Steuern zu erheben –
sollen dabei «gleichzeitig in

Kraft treten», heisst es aus dem
Departement von Karin Keller-
Sutter.

Nationalrat wittert «etwas
Verzögerungstaktik»
Nationalrat Leo Müller (Mit-
te/LU), der sich sehr für die Ab-
schaffung engagiert hat, findet
den von den Bergkantonen ge-
wünschten Zeitraum für den
Übergang «schon sehr lange».
Er hält den Systemwechsel per
Anfang 2028 für realistisch.

«Die Kantone wissen jetzt seit
dem vergangenen September,
dass der Eigenmietwertwegfällt
und konnten an der Einführung
einerObjektsteuer arbeiten», so
Müller. Die Verfassungsgrund-
lage sei gegeben und die Arbei-
ten seien «nicht so kompli-
ziert».

Er vermutet auch «etwas
Verzögerungstaktik». Innert
zwei Jahren könne eine Ände-
rung im Steuersystem durchge-
zogen werden, «wenn man

denn will», sagt Müller. Haupt-
sache sei zwar schon, dass der
Eigenmietwert abgeschafft wor-
den sei, aber deswegen dürfe
nun nicht getrödelt werden.

«Wichtig ist genügend
Vorlaufzeit»
Bauenschweiz, der Dachver-
band der Schweizer Bauwirt-
schaft, betont, dass es «Pla-
nungssicherheit» brauche.
Wichtiger als der Zeitpunkt sei
«eine klare Kommunikation
und genügend Vorlaufzeit»,
sagt Direktorin Cristina Schaff-
ner. Der Verband hat sich im
Vorfeld der Abstimmung gegen
die Abschaffung des Eigenmiet-
werts ausgesprochen. Sein
Hauptargument war, dass auch
die Abzugsmöglichkeiten für
Unterhalts- und Sanierungs-
arbeiten gestrichen würden.

Bis zur effektiven Abschaf-
fung geht Bauenschweiz daher
auch von «einem Nachfrage-
schub» aus, wie Schaffner sagt.
Zahlreiche Hauseigentümerin-
nen wollen die anfallenden
Arbeiten erledigen, solange die-
se bei der Steuererklärung noch
abzugsfähig sind. Genaue Prog-
nosen seien aber schwierig, da
in den Kantonen die Regelun-
gen unterschiedlich seien. Der
Gebäudepark müsse auch ohne
Abzugsmöglichkeiten «fit» ge-
macht werden. Auch kantonale
Gebäudeprogramme würden
dabei als Anreiz dienen, so
Schaffner.

Wie viele Kantone effektiv
versuchen werden, eine Objekt-
steuer auf Zweitliegenschaften
einzuführen, istderzeitnochun-
klar. Bei der Konferenz der Ge-
birgskantone heisst es, «dass
nicht alle in unserer Konferenz
zusammengeschlossenen Kan-
tone die Einführung einer Ob-
jektsteuer prüfen, die stark be-
troffenen jedoch schon.» So be-
zifferte etwa Graubünden seine
Ausfälle auf 90 Millionen Fran-
kenMindereinnahmen für Kan-
ton und Gemeinden.

Beim momentanen Hypo-
zinssatz würden Bund, Kantone
und Gemeinden zusammen
rund 1,8Milliarden Frankenwe-
niger pro Jahr einnehmen.

Wird der Eigenmietwert
erst 2030 abgeschafft?
Die Bergkantone verlangenmehr Zeit, damit sie Steuern auf Zweitwohnungen
einführen können.

Vor allem viele Ferienorte mit einem hohen Zweitwohnungsanteil fürchten hohe Einnahmeausfälle beim Wegfall des Eigen-
mietwerts. Bild: Keystone
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